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Betreff: Arbeiten auf und neben der Gemeindestraße „Rungeldonweg“ für die 

Instandsetzung einer Fassade 

 

V E R O R D N U N G 
 

des Bürgermeisters der Marktgemeinde Frastanz in Anwendung der Bestimmungen des  

§ 94c Abs. 1 StVO 1960 iVm der Verordnung der Vorarlberger Landesregierung über den 

übertragenen Wirkungsbereich der Gemeinde in Angelegenheiten der Straßenpolizei,  

LGBl. Nr. 30/1995 idgF, sowie des § 67 Abs. 1 Gemeindegesetz, LGBl. Nr. 58/2001 idgF. 

 

Gemäß § 43 Abs. 1 lit. b Z 1 StVO 1960 wird angeordnet: 

 

Aufgrund von Arbeiten auf und neben der Straße kommt es ab dem 07.07.2025 bis zum 

09.07.2025 jeweils in der Zeit von 06:00 Uhr bis 19:00 Uhr auf der Gemeindestraße 

„Rungeldonweg“ 

im Bereich beim Objekt „Rungeldonweg 32“ zu Verkehrsbeschränkungen. 

Für die Durchführung der Arbeiten kommt es auf der öffentlichen Verkehrsfläche zu 

Fahrverboten mit Umleitungen für den öffentlichen KFZ-Verkehr. 

 

§ 1 

Die Arbeitsstelle ist entsprechend abzusichern und wie folgt zu beschildern. 

a.) Die Fahrverbote sind jeweils vor dem Arbeitsbereich durch das 

Straßenverkehrszeichen „Fahrverbot“ (§ 52 lit. a Z 1 StVO 1960) mit dem 

Hinweiszeichen „ausgenommen Radfahrer“ zu kennzeichnen. 

b.) Die Umleitung ist in den Kreuzungsbereichen „Rungeldonweg – Auf der Bleiche“, 

und „Rungeldonweg – Einliserfeldweg“ durch das Straßenverkehrszeichen 

„Umleitung“ (§ 53 Z 16b StVO 1960), jeweils mit dem Pfeil in Richtung 

Umleitungsstrecke zeigend und mit den Hinweiszeichen „Zufahrt bis 

Rungeldonweg 32 gestattet“ und „ausgenommen Radfahrer“ zu kennzeichnen. 
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§ 2 

Diese Verordnung ist mit den genannten Verkehrszeichen kundzumachen; sie tritt gemäß 

§ 44 Abs. 1 StVO 1960 mit der Anbringung dieser Zeichen in Kraft. 

 

 

Der Bürgermeister 
 
 
 
 

Walter Gohm 

Dieses Dokument ist elektronisch unterschrieben. 
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Ergeht an: 
FarbenKobold GmbH, z.H. Patrick Maier, Sonnenberger Straße 4, 6820 Frastanz 

 
Nachrichtlich an: 
Polizeiinspektion Frastanz, Hauptmann-Frick-Straße 2b, 6820 Frastanz, E-Mail: An pi-v-frastanz@polizei.gv.at 
Rettungs- und Feuerwehrleitstelle Vorarlberg, Florianisraße 1a, 6800 Feldkirch, E-Mail: An office@rfl-vorarlberg.at 
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